Zum Erfüllungsstand der Konsolidierungsvereinbarung

seitens des LSB Sachsen-Anhalt

Dem LSB Sachsen-Anhalt wurden in der Konsolidierungsvereinbarung vom 25. Juni 2009 im Paragrafen 6 folgende Konsolidierungspflichten auferlegt.
1. Personalabbau

Forderung:

Der LSB soll sein Personal in der Geschäftsstelle von 2010 bis 2016 um 13 Stellen reduzieren, dabei in den Jahren 2010 bis 2014 um mindestens zwei pro Jahr.

Die aktuelle konkrete Personalplanung des LSB Sachsen-Anhalt sieht vor, von 40 Stellen auf 30,6 Stellen im Jahr 2014 zu reduzieren. Damit wären fast zehn der geforderten 13 Stelle realisiert. Der LSB zeigt also ganz deutlich, dass er das Thema Personalabbau angeht.
Dazu ist das Sozialministerium umfassend informiert.

Konkrete Zahlen der Reduzierung:

2010
36,375
davon 3,75 ATZ

2011
34,875
davon 2,25 ATZ

2012
33,375

2013
31,625

2014
30,625

Gewisse Zwänge beinhaltet das Thema Altersteilzeitverträge (ATZ), die vor Beginn der Unterzeichnung der Konsolidierungsvereinbarung abgeschlossen wurden und zu denen es gesetzliche Verpflichtungen gibt, sowie arbeitsrechtliche Zwänge im Bezug auf bestehende Arbeitsverträge.

2. Kreditbelastung

Forderung:

Der LSB nimmt schnellstmöglich eine Umschuldung laufender Kredite vor, um auf diesem Wege die Zinsbelastung zu senken.

Stand:

Generell ist zum Thema Kreditbelastung zu sagen, dass die aktuelle Situation zum Schuldenstand dem Sozialministerium zu Beginn der Konsolidierungsvereinbarung bekannt war.

Pressemitteilung des MS vom 25. Juni 2009:

„Neben den Konsolidierungsverpflichtungen gegenüber dem Land hat der LSB aktuell 5,7 Millionen Euro Kreditschulden gegenüber Dritten zu schultern.“
Völliges Unverständnis besteht beim LSB daher darüber, wie man heute im Ministerium von neuen unüberschaubaren Finanzlöchern reden kann. Schulden lösen sich nicht in Luft auf. Durch Umschuldung laufender Kredite können lediglich die Zinsbelastungen gesenkt werden. Dazu gibt es aktuell folgenden Stand:
Für den laufenden Kredit für den Ausbau der Bildungsstätte der Sportjugend in Schierke wurde bereits eine deutliche Reduzierung des Kreditzinses erreicht. Verhandlungen dazu laufen für die Kredite zur Landessportschule Osterburg und zur Geschäftsstelle des LSB.
3. Kreditvergabe

Forderung:

Der LSB fordert bis zum 31.12.2009 die von ihm an Vereine und Verbände ausgereichten Darlehen in Höhe von 814.959,12 Euro zurück. Dem Nachweis darüber ist eine Aufstellung der getroffenen Rückzahlungsvereinbarungen beizufügen.

Stand:
Alle vom LSB vor 2008 ausgereichten Darlehen wurden zum 31.12.2009 fällig gestellt. Kein Darlehensnehmer ist in der Lage, die fällige Gesamtsumme sofort zu begleichen.

Es wurden daher Ratenzahlungen angeboten und teilweise bereits vereinbart.
VFB Sangerhausen: 
  

75,- € monatlich ab März 2010

Landesturnverband:


100,- € monatlich ab April 2010

Landesverband Gewichtheben: 
2009 – Teilrückzahlung von 4.000,- €






2010 – Teilrückzahlung von 2.000,- €

(Bereits im Jahr 2008 hat der LFV Gewichtheben 10.000,- € zurückgezahlt.)

Fermersleber SV: 
noch ungeklärt
KSB Ohrekreis (jetzt KSB Börde):
250,00 € monatlich ab Juli 2010

KSB Burgenland: 
Hier wurde anwaltliche Vertretung eingeleitet.

Die Darlehen mit der gGFL und der MAG wurden ebenfalls fällig gestellt.
Der LSB hat alle Darlehensnehmer aufgefordert, ein Schuldanerkenntnis abzugeben und ihre Vermögenssituation offen zu legen. Der LSB hat beim MS beantragt, mit den Darlehensnehmern eine ähnliche Vereinbarung analog zur Konsolidierungsvereinbarung zwischen Land und LSB abschließen zu dürfen.

4. Verwaltungskosten

Forderung:

Der LSB verringert seine Verwaltungskosten durch Reduzierung von Personal- und Sachkosten insbesondere durch Konzentration auf eine Geschäftsstelle ab 01.01.2011.
Stand:

Die Räume der Geschäftsstelle in Magdeburg wurden fristgerecht zum 31.12. 2010 gekündigt. Für das Geschäftshaus Maxim-Gorkistraße in Halle wurde ein Verkehrswertgutachten erstellt und der Verkauf durch ein Maklerbüro in Auftrag gegeben. Per Präsidiumsbeschluss vom 24.11.2009 wurde dem MS vorgeschlagen, zwei LSB-Geschäftshäuser aufgrund wirtschaftlicher und inhaltlicher Vorteile weiter zu betreiben.

Aus Kosteneinsparungs- und Synergieeffekten heraus wird vom LSB favorisiert, in Magdeburg das OSP-Gebäude zu nutzen. Damit wäre eine deutliche Kosteneinsparung im Sinne der Konsolidierungsvereinbarung erfüllt. Weiterhin würde der Forderung des Landesrechnungshofes Rechnung getragen, dass das OSP-Gebäude überwiegend für gemeinnützige Zwecke genutzt werden solle.
Festzustellen bleibt abschließend, dass der LSB verwaltungsintern in den Jahren 2008, 2009 und 2010 erhebliche Einsparungen im Bereich Personal- und Sachkosten erzielt hat und insbesondere alle Beschäftigten des LSB Sachsen-Anhalt seit 2009 mit der per Gutachten bestätigten Eingruppierung vergütet werden.

5. Fahrzeuge

Forderung:

Der LSB begrenzt die Anzahl seiner Dienst-Kfz bis 31.12.2009 auf drei Fahrzeuge.
Stand:

Dieser Punkt ist inhaltlich voll erfüllt.
6. Einnahmen

Forderung:

Der LSB verbessert die Einnahmesituation dadurch, dass er alle Leistungen für Dritte gegen ein angemessenes Entgelt erbringt.

Stand:
Der LSB dabei, sich im Bereich Marketing und Sponsoring neu aufzustellen und hat dabei bereits einige Erfolge z. B. bei der Finanzierung des Ball des Sports und der Sponsorengewinnung für Sportprojekte erzielt. Leistungen gegenüber Dritten (z.B. Lizenzgebühren) werden gegen ein angemessenes Entgelt erbracht.

7. Forderungen gegen Dritte

Forderung:

Der LSB stellt unverzüglich alle Forderungen gegen Dritte fällig und treibt sie ein.

Stand:
Gegen die frühere LSB-Spitze Gerd Henke und Heinz Marciniak wurde Strafanzeige wegen Untreue gestellt. Mit Schreiben vom 25.02.2010 teilte die Staatsanwaltschaft Halle mit, dass die Verfolgungsverjährung bereits eingetreten ist.

Darüber hinaus wird eine zivilrechtliche Inanspruchnahme der oben genannten Personen in Folge der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der Harzsparkasse und dem LSB um die Patronatserklärung für das Schanzenhaus in Wernigerode angestrebt.
Auch hinsichtlich der zu erwartenden Rückforderungen für den Bau des Leichtathletikzentrums in Magdeburg kann es eine zivilrechtliche Inanspruchnahme des damaligen Geschäftsführers geben. Diese Entscheidung trifft ursächlich jedoch nicht der LSB sondern die gGFL.
Sollten sich weitere Sachverhalte ergeben, wird der Verursacher durch den LSB jeweils in Haftung genommen.

8. Berichterstattung

Forderung:

Der LSB berichtet dem Land jeweils zum Quartalsende über die Erfüllung seiner Pflichten.

Stand:

Quartalsweise voll umfänglich erfüllt.

